
 

 

                
Generalkonsulat von Belgien in       

 

PERSONENSTANDSBESCHEINIGUNG 

Das Generalkonsulat von Belgien in       bestätigt, dass:  
 

Name:       
Vorname(n):       
geboren in:       

am:       
 

 
 ledig ist. 

 seit dem       mit       verheiratet ist. 

 seit dem       von       verwitwet ist. 

 seit dem       von       geschieden ist. 

 seit dem       von       von Tisch und Bett getrennt ist. 

 seit dem       mit       eine eingetragene Partnerschaft begründet 

hat; 

 seit dem       nicht mehr durch eine eingetragene Partnerschaft mit 

      gebunden ist. 

 

Diese konsularische Bescheinigung wird durch das Generalkonsulat aufgrund 

der am Tage der Ausstellung verfügbaren Informationen und vorgelegten 
Dokumente abgegeben und gilt bis zum gesetzlichen Nachweis des 

Gegenteils. 
 
Diese Bescheinigung wird abgegeben unter Vorbehalt anders lautender 

Beschlüsse von belgischen Gerichtsinstanzen. 
 

Diese Bescheinigung wird auf Anfrage einer ausländischen Behörde 
abgegeben im Zusammenhang mit      . 
 

 

Abgegeben in       am        
 

      
                                                                          
 

 
 

 

 


